
BESCHWERDEKANMERN BOARDS OF APPEAL CHAMBRES DE RECOUBS 
DES EUROPAISCHEN OF THE EUROPEAN DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS PATENT OFFICE DES BREVETS 

I Veroffentlichurig im Amtsblatt .J/ Nein 

Aktenzeichen: 	 T 877/91 - 3.3.1 

Aruneldenununer: 	 88 102 467.3 

Veroffentlichungs-Nr.: 	0 279 458 

Bezeichnung der Erfindung: 2-Propylamin-Derivate, Verfahren zu deren 
}Ierstellung sowie deren Verwendung 

Kiassifikation: 	C07C 93/16 

ENTSC}IEIDIJNG 

vom 12. Februar 1992 

Anmelder: 	GODECKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Stichwort: 

EPU 	Artikel 108, Regel 65 (1) 

Schlagwort: "Feh].ende Beschwerdebegründung" 
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Aktenzeichen: T 877/91 - 3.3.1 

ENTSCHEIDUNC 
der Tecbnlschen Beschwerdekamnier 3.3.1 

vom 12. Februar 1992 

Beschverdefiihrer: 	 GODECKE AKTIENGESELLSCHAFT 
Saizufer 16 
W - 1000 Berlin 10 (DE) 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheldung der Prifungsabteilung des 
Europaischen Patentaints vom 3. Juni 1991, mit der 
die europaische Patentanmeldung Nr. 88 102 467.3 
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zurückgewiesen 
worden 1st. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Jahn 
Mitglieder: 	R. Spangenberg 

J.C. Saisset 
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Sachverhalt und Antrage 

Durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen 

Patentaints vom 3. Juni 1991 ist die europäische Patent-

anineldung Nr. 88 102 467.3 gem&B Artikel 97 (1) EPU 

zurückgewiesen worden. 

Die Entscheidung wurde am selben Tag durch Einschreiben 

mit Rückschein an die Beteiligten abgesandt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 

14. Juni 1991 Beschwerde erhoben und Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung beantragt. Die Beschwerdegebuhr 

wurde am selben Tag entrichtet. 	 - 

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. 

Nit Schreiben vom 28. November 1991 hat die Geschãfts-

stelle der Beschwerdekanuner die Anmelderiri auf das Fehien 

einer Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde als unzulassig aufinerksam 

gemacht sowie auf Artikel 122 EPU hingewiesen. 

Die Beschwerdefuhrerin hat sich weder zu dent Schrelben der 

Geschàftsstelle geäuBert, noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 

Entscheidungsgrüride 

Da eine Beschwerdebegrundung nicht eingegangen ist, wird die 

Beschwerde gemãS Artikel 108 in Verbindung mit Regel 65 (1) EPU 
als unzulässig verworfen. 

00577 	 . eel... 



- 2 - 	 T 877/91 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschjeden: 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

Die Geschãftsstellenbeaintin: 	 Der Vorsitzende: 

a7. 
E. K .ahn 
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